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Verordnung
des LandratsamtesMeißen

zurFestsetzungdes Naturschutzgebietes
„KaltenbachtalLiega“
Vom 16. November2020

AufGrundvon 88 22 Absatz1, 23 und32 Absatz2 und3
des Bundesnaturschutzgesetzesvom 29. Juli 2009 (BGBl. |

S. 2542), das zuletztdurchArtikel290 derVerordnungvom
19. Juni 2020 (BGBl. | S. 1328) geändertwordenist, in Ver-
bindungmit88 13 Absatz1, 14 Absatz1, 20 Absatz1 und48
Absatz 1 Nummer2 des SächsischenNaturschutzgesetzes
vom 6. Juni 2013 (SächsGVBi. S. 451), das zuletztdurchAr-
tikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember2018 (SächsGVBl.
S. 782) geändertwordenist, sowie$ 32 Absatz 1 Nummer3
des Sächsischen Jagdgesetzes vom 8. Juni 2012 (Sächs-
GVBI. S. 308), das durchdas Gesetz vom 31. Januar 2018
(SächsGVBl. S. 21) geändertwordenist, und des Wasser-
haushaltsgesetzesvom 31. Juli 2009 (BGBl. | S. 2585),
das zuletztdurchArtikel1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020
(BGBl. I S. 1408) geändertwordenist, und $ 16 Absatz4
des SächsischenWassergesetzesvom12. Juli 2013 (Sächs-
GVBI. S. 503), das zuletztdurchArtikel2 des Gesetzes vom
8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändertwordenist, wird
verordnet:
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Festsetzungals Naturschutzgebiet

Die in & 2 bezeichnetenFlächen in den Gemeinden
Schönfeldund Thiendorfim LandkreisMeißenwerdenals
Naturschutzgebietfestgesetzt.Das Naturschutzgebietführt
den Namen„KaltenbachtalLiega“.
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Schutzgegenstand

(1) Das Naturschutzgebiethateine Größevon 21,64 ha.
Es umfasstden SchwarzenTeich (Flurstück421 Gemarkung
Stölpchen) mit den östlich liegenden Moorwäldern,den
Kaltenbachteich(Flurstück70 GemarkungLiega und 120
GemarkungWelxande) mit seinen Verlandungsbereichen
sowie den KaltenbachzwischenFlurstück120 Gemarkung
Welxandeund Flurstück411 GemarkungStölpchenmitei-
nem beidseitigenUferstreifenvon 50 m. ZwischenFlurstück
120 GemarkungWelxandeund 421 GemarkungStölpchen
folgt der Bach der GemarkungsgrenzeLiega/Welxande,
zwischenden Flurstücken157 GemarkungWelxandeund
420 GemarkungStölpchenfolgtderBach derGemarkungs-
grenzeLiega/Stölpchen.

(2) Folgende Flurstückesind nach dem Stand vom
1. Juni 2020 ganz oder teilweiseBestandteildes Natur-
schutzgebietes:
in der GemarkungLiega, GemeindeSchönfeld:70, 71, 77,
78, 156a, 241, 242, 243, 260, 261, 262, 264;
in derGemarkungWelxande,GemeindeThiendorf:120, 127,
128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 157 und
in derGemarkungStölpchen,GemeindeThiendorf410, 412,
416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
430, 431, 432 sowie433.

(3) Teilflächendes Naturschutzgebietessind Bestand-
teil des mit GrundschutzverordnungSachsen für FFH-

Gebietevom 26. November2012 (SächsABi. S. 1499) aus-
gewiesenen Gebietes gemeinschaftlicherBedeutung DE
4648-304 „Dammühlenteichgebiet“und damitBestandteil
des kohärentenökologischenNetzes „Natura2000“ im Sinn
der Richtlinie92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltungder natürlichenLebensräumesowie der wildle-
bendenTiere und Pflanzen(FFH-Richtlinie;ABl. L 206 vom
22.7.1992, S. 7) zuletztgeändertdurchRichtlinie2013/17/EU
des Rates vom13. Mai2013 (ABl. L 158/193vom10.6.2013).

(4) Die Grenzen des Naturschutzgebietessind in einer
Flur- und Übersichtskarte,ausgefertigtvom Landratsamt
Meißenim Maßstab1:2 500 miteinerrotenLinie eingetra-
gen. Maßgebendfürden Grenzverlaufdes Naturschutzge-
bietes ist die Linienaußenkanteder Grenzeintragungenin
der Karte. Soweitdie Grenze nichtentlangvon Flurstücks-
grenzenverläuft,istdertatsächlicheAbstandvon 50 m von
der Böschungsoberkantedes Gewässers Kaltenbachmaß-
gebend.SoweitdieGrenzedes Naturschutzgebietesentlang
von Wegen verläuft,sind diese nichtBestandteildes Natur-
schutzgebietes.Die Karte ist Bestandteilder Verordnung.
Die Verordnungwird im Sächsischen Gesetz- und Verord-
nungsblattverkündet.

(5) Die Verordnungmit Karte wird beim Landratsamt
Meißen im Kreisumweltamt,01558 Großenhain,Remonte-
platz8 im Raum 2.41 fürdie Dauervon zwei Wochen nach
derVerkündungim SächsischenGesetz- und Verordnungs-
blattzur kostenlosenEinsichtdurchjedermannwährendder
Sprechzeitenöffentlichausgelegt.

(6) Die VerordnungmitKartenist nach AblaufderAus-
legungsfristbeimLandratsamtMeißenzur kostenlosenEin-
sichtdurchjedermannwährendderSprechzeitenniederge-
legt.
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Schutzzweck

(1) Schutzweckist
1. die nachhaltigeund störungsarmeBewahrung,Ent-

wicklung und Nutzung des Kaltenbachteichesund
der Bachaue des oberen Kaltenbacheszur Erhaltung,
Entwicklungund Wiederherstellungvon Biotopenund
LebensgemeinschaftenwildlebenderTier- und Pflan-
zenarten in ihrem räumlichenund funktionellenZu-
sammenhangunterVermeidungdirekterStoffeinträge,
hydrologischerBeeinträchtigungensowie innererund
äußererStörungseinflüsse;

2. die Erhaltungdes Gebietesaus wissenschaftlichenund
landeskundlichenGründen;

3. die Bewahrungder besonderenEigenartund hervorra-
gendenSchönheitdes Gebietes;

4. die Gewährleistungder Erhaltungszielefür das FFH-
Gebiet DE 4648-304 „Dammühlenteichgebiet“gemäß
den Bestimmungender GrundschutzverordnungSach-
sen fürFFH-Gebiete, insbesondere:
a) die Wahrung oder, soweit aktuellnicht gewähr-

leistet,die Wiederherstellungeines günstigenEr-
haltungszustandesaller im Gebietvorkommenden
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LebensraumtypengemeinschaftlicherBedeutung
nach Anhang | der FFH-Richtlinie,insbesondere
des prioritärenLebensraumtyps91E0* — Erlen-
Eschen- und Weichholzauenwälderund der Le-
bensraumtypen3160 — DystropheStillgewässer,
7140 - Übergangs- und Schwingrasenmooreund
7150 — Torfmoor-Schlenken;

b) die Erhaltungder Habitateund die Wahrungoder,
soweitaktuellnichtgewährleistet,die Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes
der im Gebiet vorkommendenPopulationenaller
Tier- und Pflanzenartenvon gemeinschaftlichem
Interessegemäß der Anhänge Il und IV der FFH-
Richtlinie,insbesonderevon Mopsfledermaus(Bar-
bastella barbastellus),Großem Mausohr (Myotis
myotis),Fischotter(Lutralutra)und Eremit(Osmo-
dermaeremita);

c) die Sicherung und Verbesserungder Kohärenz-
bedingungendes Schutzgebietssystems„Natura
2000“ zu angrenzendenund benachbartenLebens-
raumtypen,Funktionsräumenund Lebensstätten
derArtenvon gemeinschaftlicherBedeutung;

5. die störungsarmeErhaltung,Entwicklungund teilweise
Wiederherstellungdes Gesamtkomplexeseines nähr-
stoffarmenBaches mitüberwiegendnatürlichemLauf,
seiner Bachaue und der bestehendennährstoffarmen
Teichemitihrerwertvollenundvielgestaltigenbegleiten-
den Sumpf-,Verlandungs-und Ufervegetation,darunter
vor allem der Röhrichte,Erlenbrücheund Vermoorun-
gen,

6. die Erhaltung der Vorkommenund Standortsbedin-
gungen in Sachsen gefährdeterPflanzenartenwie der
in Sachsen vom Aussterbenbedrohtenoder starkge-
fährdetenArten Weißes Schnabelried(Rhynchospora
alba), MittlererSonnentau(Droseraintermedia),Rund-
blättrigerSonnentau(Droserarotundifolia),Knöterich-
Laichkraut(Potamogetonpolygonifolius),Glänzende
Seerose (Nymphaeacandida),KleinerWasserschlauch
(Utriculariaminor)und der im Gebiet vorkommenden
Torfmoosarten;

7. die ErhaltungderVorkommenund Habitatein Sachsen
gefährdeterTierarten,insbesonderevon Libellenarten
wie Fledermaus-Azurjungfer(Coenagrionpulchellum),
Speer-Azurjungfer(Coenagrion hastulatum),Zweige-
streifteQuelljungfer(Cordulegasterboltonii),Gefleckte
Smaragdlibelle(Somatochloraflavomaculata),Kleine
Moosjungfer(Leucorrhiniadubia), ÖstlicheMoosjung-
fer (Leucorrhiniaalbifrons),Große Moosjungfer(Leu-
corrhiniapectoralis),KleinerBlaupfeil(Orthetrumco-
erulescens)und Kleine Binsenjungfer(Lestes virens),
Amphibienartenwie Moorfrosch(Rana arvalis),Kleiner
Wasserfrosch(Rana lessonae),Laubfrosch(Hyla arbo-
rea) und Bergmolch(Triturusalpestris),Vogelartenwie
Baumfalke(Falco subbuteo),Heidelerche(Lullulaarbo-
rea) und Eisvogel (Alcedoatthis)sowieSäugetierenwie
Wasserfledermaus(Myotisdaubentonii),Abendsegler
(Nyctalusnoctula) und Zwergfledermaus(Pipistrellus
pipistrellus);

8. die störungsarmeErhaltungund mittelfristigeEntwick-
lung strukturreichernaturnaherLaubmischwälderder
potentiellnatürlichenVegetationund der Waldlebens-
raumtypennachAbsatz 1 Nummer4 Buchstabea sowie
hoherHöhlenbaumanteileundAltholzbestände.

(2) Die RegelungenzumSchutzdes kohärentenökologi-
schenNetzes„Natura2000“ gemäßderGrundschutzverord-
nungSachsen fürFFH- Gebietebleibenunberührt.
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Verbote

(1) In dem Naturschutzgebietsind vorbehaltlichderZu-
lässigkeitsbestimmungendes 8 5 alle Handlungenverboten,
die zu einerZerstörung,Beschädigungoder Veränderung
des Naturschutzgebietesoder seinerBestandteileoderzu
einernachhaltigenStörungführenkönnen.

10.

Mi:

12;
13.

14.

15.

16.

17.

(2) Insbesondereistverboten:
baulicheAnlagen im Sinne der Sächsischen Bauord-
nung in der Fassung derBekanntmachungvom 11. Mai
2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletztdurchArtikel2
des Gesetzes vom 11. Dezember2018 (SächsGVBi.
S. 706) geändertwordenist, in der jeweilsgeltenden
Fassung, zu errichten,wesentlichzu ändernoder der
ErrichtunggleichgestellteMaßnahmendurchzuführen;
Straßen,Wege, Plätze odersonstigeVerkehrsanlagen
anzulegenoderauszubauen,Leitungenober- oderun-
terirdischzu verlegenoderAnlagendieserArtzu verän-
dern;
Handlungenvorzunehmen,die den Boden in seinerGe-
stalt, Strukturoder Beschaffenheitverändernkönnen
oderAuffüllungenoderAblagerungenvorzunehmen;
AbfälleodersonstigeMaterialieneinzubringenoderzu
lagern;
Entwässerungs-oder andere Maßnahmenvorzuneh-
men, die den Wasserhaushaltdes Gebietesverändern
könnenoderGrundwasserzu fördern;
Plakate, Markierungszeichen,Bild- oder Schrifttafeln
aufzustellenoderan im SchutzgebietbefindlichenOb-
jektenanzubringen;
Pflanzen oder Pflanzenteileeinzubringen,zu entneh-
men,zu beschädigenoderzu zerstören;
Tiere einzubringen,wildlebendenTierennachzustellen,
sie zu beunruhigen,zu füttern,zu fangen,zu verletzen
oder zu tötenoder Puppen, Larven, Eier oder Nester
odersonstigeBrut-,Wohn-oderZufluchtsstättendieser
Tierezu entfernen,zu beschädigenoderzu zerstören;
die bisherigeGrundstücksnutzungin einerArt zu än-
dern,welchedemSchutzzweckzuwiderläuft;
zu zelten,zu lagern,Wohnwagen,sonstigeFahrzeuge
oderVerkaufsständeaufzustellen;
Flächen in dem Naturschutzgebietaußerhalbder mar-
kiertenWege zu betretenoderauf ihnenzu reitenoder
in demNaturschutzgebietmitKraftfahrzeugenzu fahren
oderHundeunangeleintlaufenzu lassen;
Feueranzuzündenoderzu unterhalten;
Lärm, Luftverunreinigungen,Beleuchtungenoder Er-
schütterungenzu verursachen,die geeignetsind, Tiere
oderPflanzenzu schädigenoderTiere zu beunruhigen
und den Naturgenusszu beeinträchtigen;
Veranstaltungenjeglicher Art (einschließlich Geo-
caching)durchzuführen;
FluggerätejeglicherArtzu starten,zu landen,sonstige
Flugsportarten,Drohnenflugoder Modellflugauszu-
üben;
Gewässeroderderen Ufer im Sinne von 88 67 und 68
des Wasserhaushaltsgesetzes,in der jeweilsgeltenden
Fassung, zu beseitigenoderso auszubauen(zum Bei-
spiel umzugestalten),dass in Folge eine Verstärkung
des künstlichenAusbaugradeseintretenkann
oder in den Teichen zu baden oderdiese mitWasser-
fahrzeugenzu Erholungszweckenzu befahren.

(3) Der Gemeingebrauchnach $ 25 Absatz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzesfürdas Baden,Tränken,den Eissport
unddas BefahrenmitWasserfahrzeugenohnemaschinellen
Antrieban natürlichenoberirdischenGewässern im Sinne
des 8 16 Absatz1 des SächsischenWassergesetzesistaus-
geschlossen.
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ZulässigeHandlungen

(1) Von den Verbotenund Erlaubnisvorbehaltendieser
Verordnungfreigestelltsind:
1. nach Anordnungoder schriftlicherZulassung der Na-

turschutzbehördePflege-, Bestandserhaltungs-oder
Entwicklungsmaßnahmenoder Untersuchungenzur
Verwirklichungder Schutzzweckedes Naturschutzge-
bietes;
die sonstige bisher rechtmäßigausgeübte Nutzung
der Grundstückesowie der rechtmäßigbestehenden
Einrichtungenin der bisherigenArt und im bisherigen
UmfangsowiederenUnterhaltungund Instandsetzung;
nachAnzeigebei derNaturschutzbehörde:
a) die ordnungsgemäßeUnterhaltungder Straßen

und Wege in dergegenwärtiggenutztenBreiteund
Befestigungsartund ihrer Nutzung für Telekom-
munikationslinien,mitder Einschränkung,dass für
wassergebundeneDecken nurlandschaftstypische
Materialienverwendetwerdendürfen;

b) die ordnungsgemäßeUnterhaltungder vorhande-
nen Leitungenund EinrichtungenfürVersorgung,
Entsorgungund Kommunikation;

c) Gewässerunterhaltungoder Renaturierungsmaß-
nahmenunterhalbderwasserrechtlichenGenehmi-
gungsschwelle,die ordnungsgemäßeUnterhaltung
der Stauanlagen der Teiche sowie der Zulauf-,
Verbindungs-und Umflutgräbenund Teichdämme
ohneVerfestigungdes Ausbauzustandesoder

d) sonstigeVerkehrssicherungsmaßnahmen;
behördlicheoder behördlichangeordneteMaßnahmen
zur Waldbrandvorsorgenach Zustimmungder Natur-
schutzbehörde;
behördlichangeordneteoder zugelassene Beschilde-
rungenund
geführteWanderveranstaltungenauf öffentlichenoder
markiertenWegen.

(2) Freigestelltist die bisherrechtmäßigausgeübteord-
nungsgemäßefischereilicheNutzungunterfolgendenMaß-
gaben:
1. ohneEingriffein die Wasser- und Ufervegetationvorzu-

nehmenfürdie keineschriftlicheZulassungder Natur-
schutzbehördevorliegt;
ohnegebietsfremdePflanzeneinzubringen;
im Kaltenbachteichist der Besatz mitpflanzenfressen-
den Fischen und der Besatz mitRaubfischenunzuläs-
sig;
die Bewirtschaftungdes Schwarzen Teiches erfolgt
ohneBesatz und ohneAngelnutzung;
Vergrämungsmaßnahmengegen fischfressendeVögel
bedürfender Genehmigungder Naturschutzbehörde
im Einzelfall,die Genehmigungkannfürein Jahr erteilt
werden;
das Trockenlegender Teiche fürmehrals sechs Wo-
chen ist nurim Herbstzulässig und bedarfderAnzeige
bei derNaturschutzbehörde;
Düngung und der Einsatz von Chemikaliensind un-
zulässig, im KaltenbachteichmitAusnahmevon Kalk-
mergelund den zur Bekämpfungvon Fischkrankheiten
erforderlichenMaßnahmen.

(3) Freigestelltsind die bisher rechtmäßigausgeübte
ordnungsgemäßelandwirtschaftlicheBodennutzungein-
schließlichder Unterhaltungund Instandsetzungvon zum
Zeitpunktder UnterschutzstellungvorhandenenEntwässe-
rungsgräbensowie das Freihaltenvon landwirtschaftlicher
Nutzflächevon Gehölzwuchs:
1. ohneGrünlandumzubrechenoderzu erneuern;
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unterder Maßgabe,dass DüngungderAnzeige bei der
Naturschutzbehördebedarf,soweitdiese nichtbereits
durch vertraglicheVereinbarungenim Einvernehmen
mitder Naturschutzbehördegeregeltist. Stelltdie Na-
turschutzbehördedie Unvereinbarkeitder angezeigten
DüngungmitdemSchutzzwecknach $ 3 fest, untersagt
sie die Düngung.
Unterder Maßgabe,dass der Einsatzvon Pflanzenbe-
handlungsmittelnimSinne des Pflanzenschutzgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachungvom 6. Februar
2012 (BGBl. |S. 148, 1281), das zuletztdurch Artikel278
derVerordnungvom 19. Juni 2020 (BGBi. | S. 1328) ge-
ändertwordenist, in der jeweilsgeltendenFassung, (mit
Ausnahmeder horstweisenBekämpfungvon Ampfer)
oder Biozidenoder anderenChemikalienoder die La-
gerungvon Silage oderSchnittgutderAnzeige bei der
Naturschutzbehördebedarf, soweitdiese Handlungen
nichtbereitsdurchvertraglicheVereinbarungenim Ein-
vernehmenmitder Naturschutzbehördegeregeltsind.
Stelltdie Naturschutzbehördedie Unvereinbarkeitder
angezeigtenMaßnahmenmit dem Schutzzwecknach
8 3 fest,untersagtsie die Maßnahmen.
OhnezusätzlicheEntwässerungsmaßnahmendurchzu-
führen;
mitder Maßgabe,dass die AufnahmeeinerBeweidung
oderÄnderungdes Beweidungsregimesbei der Natur-
schutzbehördeanzuzeigenist.

(4) Freigestelltistdie bisherrechtmäßigausgeübte,ord-
nungsgemäßeforstwirtschaftlicheBodennutzungin natur-
naherArtundWeise in derbisherigenArtund im bisherigen
Umfang:
1. ohne das Einbringennichteinheimischeroderwaldge-

sellschaftsfremderGehölzemitderMaßgabedermittel-
fristigenUmwandlungvon Nadelholzforstin naturnahe
standorttypischeLaubmischwäldermitgesellschaftsty-
pischem Nadelholzanteilund naturnaherBestandes-
struktur;
ohne zusätzlicheEntwässerungsmaßnahmendurchzu-
führen;
mitder Maßgabe,dass Forstarbeitenim Zeitraumzwi-
schendem 15. Augustunddem28. Februareinesjeden
Jahres durchzuführensind undAusnahmenvon derNa-
turschutzbehördegenehmigtwerdenkönnen;
mitderMaßgabe,dass keineEntnahmevon Höhlenbäu-
menoderHorstbäumenerfolgtundAusnahmenvon der
Naturschutzbehördegenehmigtwerdenkönnen;
mit der Maßgabe, dass eine Befahrungim Zuge der
Bewirtschaftungvon Bruch-oderSumpfwäldernnurmit
bodenschonenderTechnik und bei Dauerfrosterfolgt
und die Bewirtschaftungder Bruch-oderSumpfwälder
mit Einzelstammentnahmenso erfolgt,dass der flur-
stücksbezogeneKronenschlussgradvon 0.7 gesichert
bleibt;
ohne Pflanzenbehandlungsmittelim Sinne des Pflan-
zenschutzgesetzes anzuwenden, notwendigeWald-
schutzmaßnahmenbleibennachAnzeigebei derNatur-
schutzbehördeausgenommen;
ohneWirtschaftswegeneuanzulegenoderauszubauen.

(5) Freigestelltistdie dem Schutzzweckentsprechende
ordnungsgemäßeAusübung der Jagd mit der Maßgabe,
dass
1;

2,

die Anlagevon Wildfütterungenund Wildäckernverbo-
ten ist;
sonstige Jagd- und Hegeeinrichtungen,einschließlich
Schuss-Schneisen,sowie Gesellschaftsjagdenim Zeit-
raumvom 1. Februarbis 31. AugusteinesjedenJahres
derGenehmigungdurchdie Naturschutzbehördebedür-
fen;
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3. die Jagd mitSchlageisenverbotenist und
4. die Jagd aufFederwildund Feldhasenverbotenist.

(6) Unbeschadetder in $ 5 Absatz 1 bis 4 genannten
Zustimmungsvorbehaltebleibender Genehmigungder Na-
turschutzbehördevorbehalten:
1. Untersuchungen,soweitsie nichtgemäß$ 5 Absatz 1

Nummer1 freigestelltsind;
2. das Betretendes Naturschutzgebietesaußerhalbder

markiertenWege und Maßnahmenzu Zwecken der
Wissenschaft,ForschungoderLehre, soweitdies nicht
gemäß8$ 5 Absatz 1 Nummer1 freigestelltist;

3. die Neuanlagevon Kleingewässernals Amphibienlaich-
gewässer;

4. die Kennzeichnungvon Wegen;
5. MaßnahmenzurgezieltenBekämpfunginvasiverNeobi-

ota;
sonstigeMaßnahmenzumArtenschutz;
MaßnahmenzurBesucherlenkungsowie
die UnterhaltungbestehenderEntwässerungsanlagen
im Wald.

D
N

D

(7) Das BetretenoderBefahrendes Naturschutzgebie-
tes erfolgtaufeigeneGefahr. $ 4 Absatz2 Nummer11 bleibt
unberührt.

(8) AnzeigepflichtigeUntersuchungenund Maßnahmen
sind der Naturschutzbehördeeinen Monatvor Durchfüh-
rung anzuzeigen. Die Naturschutzbehördekann innerhalb
eines Monats nach Anzeige des Vorhabensverbindliche
Regelungenzu ZeitpunktundAusführungsweisetreffen,die
geeignetsind, Beeinträchtigungenoder Gefährdungendes
Naturschutzgebietes,einzelnerseinerBestandteileodersei-
nes Schutzzwecksentgegenzuwirkenoder die Maßnahme
untersagen,wenn sie mit dem besonderenSchutzzweck
nichtvereinbarist.

(9) Zulassungensind aufAntragzu erteilen,soweitder
Schutzzweckder Verordnungdies erlaubt.Sie könnenge-
mäß 8 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens-
und des Verwaltungszustellungsgesetzesfürden Freistaat
Sachsen vom 19. Mai 2010 (SächsG\VBl. S. 142), das durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBi.
S. 503) geändertwordenist, in Verbindungmit$ 36 Absatz1

des Verwaltungsverfahrensgesetzesin derFassung derBe-
kanntmachungvom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das
zuletztdurchArtikel5 Absatz25 des Gesetzes vom21. Juni
2019 (BGBl. | S. 846) geändertwordenist, mit Nebenbe-
stimmungenversehen werden, die geeignet sind, Beein-
trächtigungenoderGefährdungendes Naturschutzgebietes,
einzelnerseiner Bestandteileoder seines Schutzzwecks
entgegenzuwirken.Die Genehmigungwirddurcheine nach
anderenVorschriftenerforderlicheGestattungersetzt,wenn
die Naturschutzbehördeihr Einvernehmenschriftlicherteilt
hat.

86
Pflege-undEntwicklungsmaßnahmen

(1) Grundsätzeder Pflege und Entwicklungdes Natur-
schutzgebietessind
1. die gebietsübergreifendeStabilisierungund Optimie-

rungderWasserführungund -qualitätderGewässermit
ihrenrelevantenZuflüssenund Quellgebieteninnerhalb
und außerhalbdes Schutzgebietesund des Gebiets-
wasserhaushaltesinsgesamtzum Zweckder Erhaltung
und Zustandsverbesserungder dystrophenund oligo-
trophenTeiche und ihrerVerlandungsvegetation,der
Feuchtwälder,MooresowieFeucht-und Nasswiesen;
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2. die Erhaltungund die weiteraufwertendeEntwicklung
des Lebensraumtyps3160 — DystropheStillgewässer
durch möglichstdauerhafteBespannungvon Kalten-
bachteichundSchwarzemTeich, Teichpflege,Erhaltung
derStauanlagenund weitestgehendenVerzichtaufBe-
satz;

3. die ErhaltungderLebensraumtypen7140 — Übergangs-
und Schwingrasenmooreunterhalbdes Schwarzen
Teiches durch Stabilisierungdes Wasserstandesund
gelegentlichesEntkusseln;

4. die Erhaltungdes Lebensraumtypes7150 — Torfmoor-
Schlenken im Verlandungsbereichdes Kaltenbachtei-
ches durch GewährleistunghoherWasserständedes
Teiches, VerhinderungeutrophierenderStoffeinträge
undpartielleFreistellungbei Bedarf;

5. die Erhaltungund weitereEntwicklungder Feucht-und
Sumpfwälderund insbesonderedes prioritärenLebens-
raumtyps91E0* - Erlen-Eschen- und Weichholzauen-
wäldermit ihrerbiotop-beziehungsweiselebensraum-
typischen Baumartenzusammensetzung,Alters- und
Raumstrukturund natürlichemAlt- und Totholzanteil
durchschonendeNutzungund Pflege der Wälder,suk-
zessive Erhöhung der AnteilegebietstypischerLaub-
baumarten,der Biotopbaum-und Totholzanteileund
VerzichtaufentwässerndeMaßnahmen;

6. die sukzessiveund zielgerichteteEntwicklungder Na-
delholzforsteninsbesonderedurch sukzessive Erhö-
hung der Anteilegebietstypischereinheimischerund
standortgerechterLaubbaumarten,der Biotopbaum-
undTotholzanteileundVerzichtaufentwässerndeMaßR-

nahmen;
7. die Erhaltungder artenreichenGrünlandgesellschaften

durcheine naturschutzgerechteNutzungvorzugsweise
durcheinschürigeMahd;

8. die störungsarmeErhaltungderStandorteund Habitate
aller im Gebiet vorkommenderwertgebenderund ge-
fährdeterArten,insbesonderederArtenderAnhängeIl

und IV der FFH-RichtliniedurchVerhinderungvon Be-
tretungund StörungsowiedurchBiotopentwicklungund
gegebenenfallsgezielteArtenschutzmaßnahmen;

9. die Erhaltungund Verbesserungder Vernetzungder
Feuchtbiotopedes Gebietesund seinerinnerenund äu-
ßerenKohärenz.

(2) Für die Gewährleistungdes Schutzzwecks des
NaturschutzgebieteserforderlichePflege- und Entwick-
lungsmaßnahmensind insbesondereim Managementplan
fürdas FFH-Gebiet DE 4648-304 „Dammühlenteichgebiet“
flurstücks-undzweckbezogendargestellt.

(3) Die Naturschutzbehördekannmitden Grundstücks-
eigentümernoder Nutz-ungsberechtigtenVerträge zur
Durchführungder erforderlichenPflege- und Entwicklungs-
maßnahmenabschließen.

(4) Wenn der Schutzzweckdes Naturschutzgebietes
oder die Erhaltungszieledes FFH-Gebietes DE 4648-304
„Dammühlenteichgebiet“im Naturschutzgebietnicht an-
derweitiggewährleistetwerden können, kann die Natur-
schutzbehördedie DuldungerforderlicherPflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen,insbesonderenach Maßgabe des
FFH-Managementplanesgegenüber Grundstückseigentü-
mernoderNutzernanordnen.

87
Befreiungen

(1) Von den Gebotenund VerbotendieserVerordnung
kann die zuständigeNaturschutzbehördenach $ 67 des
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Bundesnaturschutzgesetzesauf AntragBefreiungerteilen,
wenn
1. dies aus Gründendes überwiegendenöffentlichenInte-

resses, einschließlichsolchersozialerund wirtschaftli-
cherArt,notwendigistoder

2. die DurchführungderVorschriftenim Einzelfallzu einer
unzumutbarenBelastungführenwürdeund die Abwei-
chung mit den Belangen von Naturschutzund Land-
schaftspflegevereinbarist

und die Artikel12, 13 und 16 der FFH-Richtlinieund die Ar-
tikel5 bis 7 und 9 derVogelschutzrichtlinienichtentgegen-
stehen.

(2) Die BefreiungkannmitNebenbestimmungenverse-
hen werden.

(3) Die Befreiungwird durch eine nach anderenVor-
schriftengleichzeitigerforderlicheGestattungersetzt,so-
weit nicht Bundes- oder Landesrechtentgegensteht.Die
Gestattungdarf nur erteiltwerden, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 vorliegenund die sonstzuständige
NaturschutzbehördeihrEinvernehmenschriftlicherklärthat.

88
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrigim Sinne des & 49 Absatz 1 des
Sächsischen Naturschutzgesetzeshandelt,wervorsätzlich
oderfahrlässig:
1. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer1 baulicheAnlagenim

Sinne der SächsischenBauordnungin der jeweilsgel-
tenden Fassung errichtet,wesentlichändertoder der
ErrichtunggleichgestellteMaßnahmendurchführt;

2. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer2 Straßen,Wege, Plätze
oder sonstige Verkehrsanlagenanlegt oder ausbaut,
Leitungenober-oderunterirdischverlegtoderAnlagen
dieserArtverändert;

3. entgegen $ 4 Absatz 2 Nummer3 Handlungenvor-
nimmt,die den Boden in seinerGestalt,Strukturoder
Beschaffenheitverändernkönnen oder Auffüllungen
oderAblagerungenvornimmt;

4. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer4 Abfälleodersonstige
Materialienausbringtoderlagert;

5. entgegen$ 4 Absatz 2 Nummer5 Entwässerungs-oder
andereMaßnahmenvornimmt,die den Wasserhaushalt
des GebietesverändernkönnenoderGrundwasserför-
dert;

6. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer6 Plakate,Markierungs-
zeichen, Bild- oder Schrifttafelnaufstelltoder an im
SchutzgebietbefindlichenObjektenanbringt;

7. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer7 PflanzenoderPflan-
zenteileeinbringt,entnimmt,beschädigtoderzerstört;

8. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer8 Tiere einbringt,wild-
lebendenTierennachstellt,sie beunruhigt,füttert,fängt,
verletztodertötetoderPuppen,Larven,Eier oderNes-
ter oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten
dieserTiere entfernt,beschädigtoderzerstört;

9. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer9 die bisherigeGrund-
stücksnutzungin einerArtändert,welchedem Schutz-
zweckzuwiderläuft;

10. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer10 zeltet,lagert,Wohn-
wagen, sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsständeauf-
stellt;

11. entgegen8 4 Absatz2 Nummer11 Flächen in dem Na-
turschutzgebietaußerhalbder markiertenWege betritt
oderaufihnenreitetoderin dem Naturschutzgebietmit
Kraftfahrzeugenfährtoder Hunde unangeleintlaufen
lässt;

12. entgegen8 4 Absatz 2 Nummer12 Feueranzündetoder
unterhält;
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13. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer13 Lärm,Luftverunreini-
gungenoderErschütterungenverursacht,die geeignet
sind, Tiere oder Pflanzenzu schädigenoder Tiere zu
beunruhigenund den Naturgenusszu beeinträchtigen;

14. entgegen8 4 Absatz 2 Nummer14 Veranstaltungenjeg-
licherArtdurchführt;

15. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer15 mitFluggerätenjeg-
licherArt startet,landetoder sonstige Flugsportarten
oderModelflugausübt;

16. entgegen$ 4 Absatz2 Nummer16 Gewässerbeseitigt
oderGewässerausbaumaßnahmendurchführt,in deren
Folge eine Verstärkungdes künstlichenAusbaugrades
eintretenkann;

17. entgegen$ 4 Absatz 2 Nummer17 in Teichen badet
oder diese mit Wasserfahrzeugenzu Erholungszwe-
ckenbefährtoder

18. entgegen$ 4 Absatz 3 den Gemeingebraucham Ge-
wässer durch das Baden, Tränken,den Eissportoder
das BefahrenmitWasserfahrzeugenohnemaschinellen
Antrieban natürlichenoberirdischenGewässernaus-
übt.

(2) Ordnungswidrigim Sinne des & 49 Absatz 1 des
Sächsischen Naturschutzgesetzeshandeltauch, wer vor-
sätzlichoderfahrlässig:
1. entgegen& 5 Absatz 1 Nummer3 Buchstabea bis d

ohne Anzeige bei der NaturschutzbehördeUnterhal-
tungsmaßnahmenan Straßen und öffentlichenoder
gekennzeichnetenWegen, Leitungenund Einrichtungen
fürVersorgung,Entsorgung,Verkehrund Kommunika-
tionoder Gewässerndurchführtoderfürdie Unterhal-
tung unbefestigterWege keine landschaftstypischen
Materialien verwendet, Verkehrssicherungsmaßnah-
menoderPflegemaßnahmendurchführt;

2. entgegen8 5 Absatz2 Nummer1 Eingriffein die Unter-
wasser- und Schwimmblattvegetationoderden natürli-
chen Uferbewuchsohne Zustimmungder Naturschutz-
behördevornimmt;

3. entgegen$ 5 Absatz 2 Nummer2 gebietsfremdePflan-
zen einbringt;

4. entgegen$ 5 Absatz 2 Nummer3 im Kaltenbachteich
Besatz mit pflanzenfressendenFischen oder Raubfi-
schenvornimmt;

5. entgegen$ 5 Absatz 2 Nummer4 im SchwarzenTeich
Fischbesatzvornimmtoderdortangelt.

6. entgegen8 5 Absatz2 Nummer5 fischfressendeVögel
ohneGenehmigungderNaturschutzbehördevergrämt;

7. entgegen8 5 Absatz2 Nummer6 Teiche mehrals sechs
WochenohneAnzeigebei derNaturschutzbehördetro-
ckenlegt,

8. entgegen$ 5 Absatz2 Nummer7 düngtoderChemika-
lieneinsetzt.

9. entgegen$ 5 Absatz 3 Nummer1 Grünlandumbricht
odererneuert;

10. entgegen8 5 Absatz3 Nummer2 DüngerohneAnzeige
bei derNaturschutzbehördeausbringt;

11. entgegen $ 5 Absatz 3 Nummer3 Pflanzenbehand-
lungsmittelim Sinne des Pflanzenschutzgesetzesauf
Grünlandanwendet,Biozide oder andereChemikalien
lagertoderSilage oderSchnittgutlagert;

12. entgegen$ 5 Absatz 3 Nummer4 zusätzlicheEntwäs-
serungsmaßnahmenvornimmt;

13. entgegen8 5 Absatz 3 Nummer5 BeweidungoderÄn-
derungdes Beweidungsregimesohne Anzeige bei der
Naturschutzbehördevornimmt;

14. entgegen$ 5 Absatz 4 Nummer1 nichteinheimische
oderwaldgesellschaftsfremdeGehölzeeinbringt;

15. entgegen8 5 Absatz 4 Nummer2 zusätzlichEntwässe-
rungsmaßnahmenvornimmt;
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16. entgegen8 5 Absatz 4 Nummer3 ohne Genehmigung
der NaturschutzbehördeForstarbeitenin der Zeit vom
1. Märzbis 14. Augustdurchführt;

17. entgegen& 5 Absatz 4 Nummer4 entgegen Höhlen-
bäumeoderHorstbäumeentnimmt;

18. entgegen $ 5 Absatz 4 Nummer5 die Bruch- und
Sumpfwälderanders als mit Einzelstammentnahme
Holzeinschlagvornimmtoder außerhalbvon Dauer-
frostbefährtoderden Kronenschlussgradin Folge von
Hiebsmaßnahmenauf wenigerals 0,7 auf einem Flur-
stückabsenkt;

19. entgegen $ 5 Absatz 4 Nummer6 Pflanzenbehand-
lungsmittelanwendet;

20. entgegen& 5 Absatz4 Nummer7 Wirtschaftswegean-
legtoderausbaut;

21. entgegen8 5 Absatz5 Nummer1 Wildfütterungenoder
Wildäckeranlegt;

22. entgegen8 5 Absatz5 Nummer2 Wildfütterungenoder
WildäckerodersonstigeHegeeinrichtungenanlegtoder
sonstige Jagdeinrichtungen(einschließlichSchuss-
schneisen) ohne Genehmigung der Naturschutzbe-
hörde anlegt oder betreibtoder Gesellschaftsjagden
vom 1. Februarbis zum 31. AugustohneGenehmigung
der Naturschutzbehördedurchführt;

23. entgegen8 5 Absatz5 Nummer3 die Jagd mitSchlag-
eisen betreibtoder

24. entgegen$& 5 Absatz 5 Nummer4 die Jagd auf Feder-
wildoderHasen ausübt;

(3) Ordnungswidrigim Sinne des & 49 Absatz 1 des
Sächsischen Naturschutzgesetzeshandeltauch, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung der Natur-
schutzbehörde:
1. entgegen$ 5 Absatz6 Nummer1 Untersuchungen,so-

weitsie nichtgemäß8 5 Absatz 1 Nummer1 freigestellt
sind, durchführt;

Großenhain,den 16. November2020
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2. entgegen$ 5 Absatz 6 Nummer2 das Naturschutzge-
bietaußerhalbder markiertenWege und Maßnahmen
zu Zweckender Wissenschaft,Forschungoder Lehre,
soweitdies nichtgemäß$ 5 Absatz 1 freigestelltist, be-
tritt;
entgegen$ 5 Absatz6 Nummer3 Kleingewässeranlegt;
entgegen8 5 Absatz 6 Nummer4 Wege kennzeichnet;
entgegen$ 5 Absatz6 Nummer5 invasiveNeobiotabe-
kämpft;

6. entgegen$ 5 Absatz5 Nummer6 sonstigeMaßnahmen
zumArtenschutzdurchführt;

7. entgegen$ 5 Absatz5 Nummer7 Maßnahmenzur Be-
sucherlenkungvornimmtoder

8. entgegen$ 8 Absatz5 Nummer8 bestehendeEntwäs-
serungsanlagenim Wald ohneGenehmigungderNatur-
schutzbehördeunterhält.

an

89
InkrafttretenundAußerkrafttreten

Diese Verordnungtrittam Tag nach Ablaufder Ausle-
gungsfristgemäß8 2 Absatz6 in Kraft.

Gleichzeitigtretendie Beschlüsse Nummer35-56/78
des Rates des Kreises Großenhainvom 3. April 1978,
Nummer55-50/82 des Rates des Kreises Großenhainvom
10. Juni 1982 sowie18-2/90des KreistagesGroßenhainvom
26. Juli 1990 außerKraft,soweitsie sich aufdie flächenhaf-
ten NaturdenkmaleFND RG 039 „Kaltenbachteich“,RG 087
„ErlenquellmoorKaltenbach“,RG 151 „Kaltenbachmoor“und
RG 155 „ErlenbruchKaltenbach“beziehen.

LandratsamtMeißen
In Vertretungdes Landrates

Herr
2. Beigeordneter
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